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Einladung zur  
ordentlichen Hauptversammlung  
der MTU Aero Engines AG

MTU Aero Engines AG 
München

WKN A0D9PT / ISIN DE000A0D9PT0  
WKN A11Q0C / ISIN DE000A11Q0C4

Eindeutige Kennung f738c7d4bb45f011b54200505696f23c

Wir laden hiermit die Aktionäre und Aktionärinnen unserer Gesellschaft  
zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am

Donnerstag, den 7. Mai 2026, um 10:00 Uhr MESZ
im 

MOC – Event Center Messe München 
Halle 4 
Lilienthalallee 40 
80939 München

stattfinden wird. 
Einlass ist ab 9:00 Uhr (MESZ).
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I. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten 
Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts  
für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des  
Aufsichtsrats einschließlich des erläuternden Berichts des 
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB, jeweils  
für das Geschäftsjahr 2025
Die genannten Unterlagen werden von der Einberufung der Hauptversammlung an 
im Internet unter der Adresse www.mtu.de/hv zugänglich gemacht. Entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung 
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 der 
Gesellschaft in Höhe von Euro 477.295.892,03 wie folgt zu verwenden:

Verwendung des Bilanzgewinns

Ausschüttung einer Dividende i. H. v. 
Euro 3,60 je dividendenberechtigter Stückaktie: Euro 193.629.394,80 

Einstellung in andere Gewinnrücklagen: Euro 283.666.497,23

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf  
den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, d. h. am Dienstag, dem  
12. Mai 2026, fällig. 

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die aufgrund der Wandelschuldver
schreibung neu ausgegebenen nicht dividendenberechtigten Aktien. Von der Gesellschaft 
gehaltene eigene Aktien sind ebenfalls nicht dividendenberechtigt. Bis zur Hauptver­
sammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In 
diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwen­
dungsvorschlag unterbreitet, wobei die Höhe der Dividende von Euro 3,60 je dividenden­
berechtigter Stückaktie unverändert bleiben wird. 

http://www.mtu.de/hv
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers  
für das Geschäftsjahr 2026
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor,  
die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und zum 
Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des  
Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher 
Einflussnahme durch Dritte gemäß Art. 16 Abs. 2 UnterAbs. 3 der EU-Verordnung 
Nr. 537/2014 ist und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der Verordnung genannten 
Art auferlegt wurde.

6. Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
Die EU-Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die sog. Corporate Sustainability Reporting 
Directive („CSRD“) bis zum 6. Juli 2024 in nationales Recht umzusetzen. Nachdem eine 
Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber im Jahr 2024 nicht erfolgt war, hat die seit 
Frühjahr 2025 bestehende Bundesregierung im September 2025 einen überarbeiteten 
Entwurf für das CSRD-Umsetzungsgesetz in den Bundestag eingebracht. Zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist noch offen, bis 
wann mit einer Umsetzung des Gesetzesentwurfs zu rechnen ist. Um eine weitere Haupt

versammlung der Gesellschaft nach Umsetzung der CSRD zur Wahl eines Prüfers für den 
Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2026 zu vermeiden, wird vorsorglich vorge­
schlagen, bereits in der Hauptversammlung am 7. Mai 2026 einen Prüfer zu bestellen. 
Der Beschluss soll nur durchgeführt werden, sofern das noch zu verabschiedende CSRD-
Umsetzungsgesetz eine entsprechende Bestellung durch die Hauptversammlung vorsieht. 

Vor diesem Hintergrund schlägt der Aufsichtsrat, gestützt auf die Empfehlung des Prü­
fungsausschusses, vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum 
Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. 

Der Prüfungsausschuss hat – in entsprechender Anwendung der Bestimmungen  
zur Auswahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers – erklärt, dass seine 
Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte gemäß  
Art. 16 Abs. 2 UnterAbs. 3 der EU-Verordnung Nr. 537/2014 ist und ihm keine Klausel  
der in Art. 16 Abs. 6 der Verordnung genannten Art auferlegt wurde. 

7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 AktG i. V. m. §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 
7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) und § 7 Abs. 1 der Satzung der 
Gesellschaft aus zwölf Mitgliedern. Hiervon werden sechs von der Hauptversammlung 
gewählt (Anteilseignervertreter) und sechs nach den Regeln des MitbestG (Arbeit
nehmervertreter). 

Der Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft, für die das MitbestG gilt, ist nach 
§ 96 Abs. 2 Satz 1 AktG mit mindestens 30 % Frauen und mindestens 30 % Männern zu 
besetzen. Da der Gesamterfüllung dieser Quote widersprochen wurde, ist der jeweilige 
Mindestanteil von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer im Auf­
sichtsrat getrennt zu erfüllen. Auf Seiten der Anteilseigner und der Arbeitnehmervertreter 
müssen daher jeweils mindestens zwei Frauen und zwei Männer vertreten sein. Der 
nachfolgende Beschlussvorschlag berücksichtigt diese Mindestquoten. 

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Gordon Riske endet mit Ablauf der Hauptver­
sammlung am 7. Mai 2026. Deshalb ist die Wahl eines neuen Mitglieds durch die Aktionäre 
erforderlich.
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Der Aufsichtsrat schlägt zur Wiederwahl als Aufsichtsrat vor:

Gordon Riske,  
selbstständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Wiesbaden

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 7. Mai 2026. 
Die Amtszeit endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung  
für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, 
in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Der Vorschlag berücksichtigt die gesetzlichen Vorgaben und die vom Aufsichtsrat nach  
Maßgabe des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) beschlossenen Ziele für 
seine Zusammensetzung sowie das angestrebte Kompetenzprofil seiner Mitglieder. Das 
Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat kann eingesehen werden unter www.mtu.de/de/ 
unternehmen/aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass der Kandidat  
den für die Aufsichtsratsarbeit zu erwartenden Zeitaufwand bewältigen kann und als  
unabhängig im Sinne der Empfehlungen C.6 und C.7 DCGK anzusehen ist. Bei Herrn 
Riske liegt insbesondere kein Overboarding vor. Gemäß Empfehlung C.4 des DCGK soll 
ein Aufsichtsratsmitglied, das keinem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft  
angehört, insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate bei konzernexternen 
börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahrnehmen. 

Herr Riske wird im Fall seiner Wahl neben der MTU Aero Engines AG lediglich ein weite­
res Aufsichtsratsmandat bei einer börsennotierten Gesellschaft, der Atlas Copco AB in 
Schweden, wahrnehmen. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen dem vorgeschlagenen Kandi­
daten und der Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft 
oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der 
Gesellschaft beteiligten Aktionär keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, 
die nach der Einschätzung des Aufsichtsrats ein objektiv urteilender Aktionär für seine 
Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. 

Es ist vorgesehen, dass Herr Riske im Falle seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat erneut 
als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll.

Informationen zu dem Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft ein­
schließlich der Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG finden Sie im Anschluss an diese 

Tagesordnung unter Abschnitt II. („Weitere Angaben zu Tagesordnungspunkt 7:  
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds“) sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.mtu.de/hv.

8. �Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 
Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG einen Vergütungsbericht über die 
Vergütung des Vorstands und Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025 erstellt und legen 
diesen gemäß § 120a Abs. 4 AktG der Hauptversammlung zur Billigung vor. 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer  
auf die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG geprüft. Über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den 
Abschlussprüfer. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Ver
gütungsbericht beigefügt. 

Der Vergütungsbericht ist von der Einberufung der Hauptversammlung an über unsere 
Internetseite unter www.mtu.de/hv zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften  
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

9. �Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
Gemäß § 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesell­
schaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats 
zu beschließen. Ein die Vergütung bestätigender Beschluss ist zulässig. Vorstand und 
Aufsichtsrat haben das bestehende Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichts­
rats daraufhin überprüft, ob Höhe und Ausgestaltung der Vergütung noch marktgerecht 
sind, in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats, der Lage 
der Gesellschaft und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und den Empfehlungen 
des DCGK stehen. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass das Vergütungs­
system und die in der Hauptversammlung vom 5. Mai 2022 in § 12 der Satzung beschlos­
sene Vergütung des Aufsichtsrats mit Blick auf ihre Höhe und Ausgestaltung weiterhin 
marktgerecht und angemessen und Änderungen nicht veranlasst sind. Die Satzung mit 
den Angaben zur Vergütung des Aufsichtsrats (§ 12 der Satzung) und die Beschreibung 

https://www.mtu.de/de/ueber-uns/corporate-governance/aufsichtsrat/
https://www.mtu.de/de/ueber-uns/corporate-governance/aufsichtsrat/
http://www.mtu.de/hv
http://www.mtu.de/hv
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der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats sind von der Einberufung der Haupt­
versammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mtu.de/hv abrufbar 
und werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen, die von der Hauptver­
sammlung am 5. Mai 2022 festgelegte Aufsichtsratsvergütung und das der Aufsichtsrats­
vergütung zugrunde gelegte Vergütungssystem zu bestätigen.

10. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten 
Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 
2026/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts; 
Neufassung von § 4 Abs. 5 der Satzung 
Die in der Hauptversammlung vom 21. April 2021 beschlossene Ermächtigung des 
Vorstands, das Grundkapital gegen Bareinlage zu erhöhen, endet mit Ablauf des  
20. April 2026. Von der Ermächtigung wurde bisher nicht Gebrauch gemacht.

Um sicherzustellen, dass die Gesellschaft auch zukünftig jederzeit in der Lage ist,  
ihre Eigenkapitalausstattung flexibel sichern zu können, soll diese Ermächtigung 
durch eine neue Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals  
ersetzt werden (Genehmigtes Kapital 2026/I). Das neue Genehmigte Kapital 2026/I 
soll in Höhe von ca. 20 % des bestehenden Grundkapitals geschaffen werden.  
Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Grundkapital gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 
Unter Aufhebung der bestehenden Satzungsermächtigung des Vorstands zur Erhöhung 
des Grundkapitals gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2021) wird mit 
Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der im Folgenden beschlossenen Satzungs­
änderung in das Handelsregister ein genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2026/I) 
durch Neufassung von § 4 Abs. 5 der Satzung wie folgt geschaffen: 

„(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6. Mai 2031 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen  
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 11.000.000  
(in Worten: Euro elf Millionen) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026/I). 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei 
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, insbesondere im Rahmen von  
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unter
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre verbundenen Unternehmen.

Bei Barkapitalerhöhungen sind die neuen Aktien grundsätzlich den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Die neuen Aktien können von einem durch den Vorstand bestimmten Kredit
institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittel-
bares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und dieses Bezugsrecht mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um den 
Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten in auf den Namen lautenden Stückaktien 
der Gesellschaft ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach 
Ausübung ihrer Wandlungs- bzw. Optionsrechte zustehen würde. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, bei Barkapitalerhöhungen mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag 
der neu auszugebenden Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 
Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der  
Maßgabe, dass auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien insgesamt ein auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – 
sofern dieser Betrag niedriger ist – der Ausübung der Ermächtigung zu berechnender 
Anteil von nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt. Auf diese Begrenzung auf  
10 % des Grundkapitals sind seit Erteilung dieser Ermächtigung, also seit 7. Mai 2026, 
erfolgende Gewährungen von Options bzw. Wandlungsrechten auf Aktien der Gesell-
schaft unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie  
die Ausgabe bzw. Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts ent-
sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. 

Die Summe der Aktien, die aufgrund des Genehmigten Kapitals 2026/I unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, darf unter Berücksichtigung sons-
tiger Aktien der Gesellschaft, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2026/I 
unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert bzw. ausgegeben werden sowie der Options-  
bzw. Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft, die während der Laufzeit des Geneh-

http://www.mtu.de/hv
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migten Kapitals 2026/I unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
gewährt werden, einen anteiligen Betrag von 10 % des Grundkapitals nicht überstei-
gen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im 
Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und die Bedingungen der Aktien
ausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2026/I oder 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus 
dem Genehmigten Kapital 2026/I anzupassen.“

Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein 
soll, unter bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
ist von der Einberufung der Hauptversammlung an über unsere Internetseite unter  
www.mtu.de/hv zugänglich.

11. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen 
Genehmigten Kapitals 2026/II; Neufassung von  
§ 4 Abs. 6 der Satzung 
Um sicherzustellen, dass die Gesellschaft jederzeit in der Lage ist, ihre Eigenkapitalaus­
stattung flexibel sichern zu können, soll eine weitere Ermächtigung des Vorstands zur 
Erhöhung des Grundkapitals erteilt werden (Genehmigtes Kapital 2026/II). Das Geneh­
migte Kapital 2026/II soll in Höhe von ca. 10 % des bestehenden Grundkapitals geschaffen 
werden. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Grundkapital gegen Bareinlagen 
zu erhöhen. Hierzu soll § 4 Abs. 6 der Satzung neu gefasst werden. Das bislang in  
§ 4 Abs. 6 der Satzung geregelte Bedingte Kapital 2015 soll gemäß nachfolgendem 
Tagesordnungspunkt 12 aufgehoben werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

Mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der im Folgenden beschlossenen Satzungs­
änderung in das Handelsregister wird ein weiteres genehmigtes Kapital (Genehmigtes 
Kapital 2026/II) durch Neufassung von § 4 Abs. 6 der Satzung wie folgt geschaffen: 

„(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6. Mai 2031 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien  
gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 5.000.000  
(in Worten: Euro fünf Millionen) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026/II). 

Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen 
Aktien können von einem durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge 
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und dieses Bezugsrecht mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten in auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft 
ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte zustehen würde. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und die Bedingungen der Aktienaus
gabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2026/II 
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigten Kapital 2026/II anzupassen.“

Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein 
soll, unter bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
ist von der Einberufung der Hauptversammlung an über unsere Internetseite unter  
www.mtu.de/hv zugänglich.

http://www.mtu.de/hv
https://www.mtu.de/hv
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12. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe  
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, auch unter 
Ausschluss des Bezugsrechts; Schaffung eines neuen Bedingten 
Kapitals (Bedingtes Kapital 2026); Aufhebung des bestehenden 
Bedingten Kapitals 2015 und 2019 und entsprechende Änderung 
von § 4 Abs. 6 und 7 der Satzung, Ergänzung eines neuen  
§ 4 Abs. 9 der Satzung 
Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. April 2021 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. April 2026 einmalig oder 
mehrmals auf den Inhaber oder Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldver­
schreibungen (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen 2021“) im Nennbetrag 
von bis zu Euro 600.000.000 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den 
Gläubigern bzw. Inhabern von Schuldverschreibungen 2021 Wandlungs- oder Options
rechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von  
bis zu Euro 2.600.000 nach näherer Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. Wandel
anleihebedingungen zu gewähren (im Folgenden „Ermächtigung 2021“). Zur Bedienung  
der Schuldverschreibungen 2021 wurde ein Bedingtes Kapital 2021 in Höhe von 
Euro 2.600.000 geschaffen (§ 4 Abs. 8 der Satzung). 

Unter vollständiger Ausnutzung der Ermächtigung 2021 hat die Gesellschaft im  
Januar 2026 im Wege der Privatplatzierung eine Wandelschuldverschreibung mit einem 
Gesamtnennbetrag von Euro 600.000.000 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss 
begeben (nachstehend „Wandelschuldverschreibung 2026“). 

Die Wandelschuldverschreibung 2026 ist in bis zu 1,7 Millionen neue oder existierende 
Stückaktien der Gesellschaft wandelbar. Dies entspricht einem anteiligen Betrag am 
Grundkapital der Gesellschaft von bis zu 3,2 %, bezogen sowohl auf den Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens als auch auf den Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. 

Die im Jahr 2016 begebene Wandelanleihe wurden 2019 teilweise zurückgekauft und in  
den Folgejahren durch Wandlungen abgelöst und ein Restbetrag in 2023 zurückgezahlt.  
Die im Jahr 2019 begebene Wandelanleihe wurde im Jahr 2026 vollständig zurückgeführt. 
Die Bedingten Kapitalia 2015 (§ 4 Abs. 6 der Satzung) und 2019 (§ 4 Abs. 7 der Satzung) 
müssen daher nicht mehr vorgehalten werden. 

Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, bei Bedarf Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht (bzw. eine Kombination dieser 
Instrumente) auszugeben (einschließlich der Ausgabe unter vereinfachtem Ausschluss 
des Bezugsrechts) und diese mit Aktien zur Bedienung der daraus erwachsenden Options- 
oder Wandlungsrechte unterlegen zu können, soll eine neue Ermächtigung (Ermächtigung 
2026) erteilt und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2026) geschaffen werden. 

Das Bedingte Kapital 2015 (§ 4 Abs. 6 der Satzung) und das Bedingte Kapital 2019  
(§ 4 Abs. 7 der Satzung) sollen aufgehoben werden, wobei künftig in § 4 Abs. 6 der  
Satzung, wie in Tagesordnungspunkt 11 vorgeschlagen, das neue Genehmigte  
Kapital 2026/II geregelt werden soll. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

a) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 und des Bedingten Kapitals 2019

Das Bedingte Kapital 2015 in Höhe von EUR 3.375.511 gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung wird 
aufgehoben. Nach Maßgabe des Tagesordnungspunkts 11 wird in § 4 Abs. 6 der Satzung 
ein neues Genehmigtes Kapital 2026/II aufgenommen. Das Bedingte Kapital 2019 in 
Höhe von EUR 1.600.000 gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung wird aufgehoben. 

b) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

aa) Allgemeines
Der Vorstand wird bis zum 6. Mai 2031 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder Namen lautende Wandelschuld­
verschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen „Schuldver­
schreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu 
Euro 1.000.000.000 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschrei­
bungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs- oder Optionspflicht) 
auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 2.600.000 nach näherer Maßgabe der Wandel- 
bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen 
ist nur gegen Barzahlung möglich. 

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den entspre­
chenden Gegenwert – in einer ausländischen gesetzlichen Währung, beispielsweise eines  
OECD-Landes, begeben werden. Sie können auch durch unter der Leitung der Gesell­
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schaft stehende Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) ausgegeben werden;  
in einem solchen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und  
den Inhabern Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs- oder Optionspflicht) 
auf auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt.

bb) Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldver
schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen 
bzw. verpflichten, nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingun­
gen auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die betreffenden 
Optionsscheine können von den jeweiligen Teilschuldverschreibungen abtrennbar sein. 
Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertra­
gung von Teilschuldverschreibungen (Inzahlungnahme) und gegebenenfalls eine bare 
Zuzahlung erfüllt werden kann. Die Laufzeit des Optionsrechts darf die Laufzeit der 
Optionsschuldverschreibung nicht übersteigen. Im Übrigen kann vorgesehen werden, 
dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber bzw. 
Gläubiger das Recht bzw. haben die Pflicht, ihre Teilschuldverschreibungen nach nähe­
rer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in auf den 
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden 
Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungs­
preis für eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft. Es kann auf eine volle 
Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende 
Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zu­
sammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

cc) Wandlungs- bzw. Optionspflicht
Die Wandelanleihebedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht zum 
Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt vorsehen. Der anteilige Betrag am 
Grundkapital der je Teilschuldverschreibung bei Wandlung auszugebenden Stückaktien 
der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

dd) Ersetzungsbefugnis
Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft 
vorsehen, den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldverschreibung ganz oder teilweise 
anstelle der Zahlung eines fälligen Geldbetrags neue Aktien oder eigene Aktien der 
Gesellschaft zu gewähren. Die Aktien werden jeweils mit einem Wert angerechnet, der 
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem auf volle Cents aufgerundeten 
arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Gattung der 
Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Handelstagen vor der Erklärung der 
Wandlung bzw. Optionsausübung entspricht. 

Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Options
berechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern stattdessen einen Geld­
betrag zahlt, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem volumen­
gewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während eines 
vom Vorstand zu bestimmenden angemessenen Zeitraums von Tagen vor oder nach 
Erklärung der Wandlung oder der Optionsausübung entspricht.

ee) Wandlungs- bzw. Optionspreis
Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis muss mindestens 80 % des 
arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Gattung der 
Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank­
furter Wertpapierbörse an den letzten drei Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfas­
sung durch den Vorstand über die Ausgabe der Schuldverschreibungen oder – für den Fall 
der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des arithmetischen Mittelwerts der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum 
vom Beginn der Bezugsfrist bis zum dritten Tag vor der Bekanntmachung der endgülti­
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gen Konditionen gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG (einschließlich) betragen. In den Fällen 
der Ersetzungsbefugnis und der Wandlungspflicht kann der Wandlungs- oder Options­
preis nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen mindestens entweder den oben 
genannten Mindestpreis betragen oder dem volumengewichteten Durchschnittskurs der 
Aktien gleicher Gattung an den zehn Börsenhandelstagen im Xetra-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse vor oder nach dem 
Tag der Endfälligkeit der Schuldverschreibungen entsprechen, auch wenn dieser Durch­
schnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt.

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

ff) Verwässerungsschutz
Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach näherer Maßgabe der jeweiligen 
Schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen in bestimmten Fällen Verwässe­
rungsschutz zu gewähren oder Anpassungen vorzunehmen. Verwässerungsschutz oder 
Anpassungen können insbesondere vorgesehen werden, wenn es während der Lauf­
zeit der Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheine zu Kapitalveränderungen bei der 
Gesellschaft kommt (etwa einer Kapitalerhöhung bzw. Kapitalherabsetzung oder einem 
Aktiensplit), aber auch in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Begebung 
weiterer Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, Umwandlungsmaßnahmen sowie 
im Fall anderer Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert der Options- bzw. Wandlungs­
rechte, die während der Laufzeit der Schuldverschreibungen bzw. der Optionsscheine 
eintreten (wie z. B. einer Kontrollerlangung durch einen Dritten). Verwässerungsschutz 
bzw. Anpassungen können insbesondere durch Einräumung von Bezugsrechten, durch 
Veränderung des Wandlungs oder Optionspreises sowie durch die Veränderung oder 
Einräumung von Barkomponenten vorgesehen werden.

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

gg) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h. die Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum 
Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten. Werden Schuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen 
ausgegeben, stellt die Gesellschaft die entsprechende Gewährung des Bezugsrechts für 
die Aktionäre der Gesellschaft sicher. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs­
recht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen, 

 	 / sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der 
Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Schuld
verschreibungen mit einem Wandlungs- oder Optionsrecht (auch mit einer Wandlungs­
pflicht) auf Aktien, deren Betrag 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder 
– falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des 
Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, die (i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhö­
hung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden oder die (ii) als erworbene eigene Aktien während der Laufzeit dieser Ermäch­
tigung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden; 

 	 / für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; oder

 	 / soweit es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Wand­
lungs- oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, 
wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung 
ihrer Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde.

Die insgesamt unter den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugs­
rechts auszugebenden Schuldverschreibungen sind auf diejenige Anzahl von Schuldver­
schreibungen mit einem Options- oder Wandlungsrecht oder einer Options- oder Wand­
lungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals beschränkt, der 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung 
der vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind Aktien sowie 
Wandlungs- und Optionsrechte anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächti­
gung auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre ausgegeben oder veräußert wurden.
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hh) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzel­
heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz 
und Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbe­
stimmungen, Wandlungs- bzw. Optionszeitraum sowie den Wandlungs- und Optionspreis 
festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibungen 
begebenden Konzernunternehmen festzulegen.

c) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu Euro 2.600.000 durch Ausgabe von bis 
zu 2.600.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von je einem Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). Die be­
dingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermäch­
tigung begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, 
wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflich­
ten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und das Bedingte Kapital nach 
Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen benötigt wird. Die Ausgabe der 
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils zu 
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn  
des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegeben werden, am 
Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

d) Aufhebung von § 4 Abs. 7 und Ergänzung eines § 4 Abs. 9 der Satzung

§ 4 Abs. 7 der Satzung wird aufgehoben. Nachfolgender § 4 Abs. 9 wird neu eingefügt:

„(9) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 2.600.000 (in Worten: zwei Millionen sechshun-
derttausend) durch Ausgabe von bis zu 2.600.000 neuen auf den Namen lautenden Stück-
aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je einem Euro bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2026). 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. 
Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der von 
der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 7. Mai 2026 beschlossenen Ermächtigung 

begeben werden. Die Ausgabe erfolgt zu dem gemäß dieser Ermächtigung jeweils  
festzulegenden Wandlungs- bzw. Optionspreis.

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten 
Gläubiger bzw. Inhaber ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien 
zur Bedienung eingesetzt werden. Derart ausgegebene Aktien nehmen von Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder 
durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital 
2026 entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2026 
anzupassen.“ 

Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein 
soll, unter bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
ist von der Einberufung der Hauptversammlung an über unsere Internetseite unter  
www.mtu.de/hv zugänglich.

13. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb  
und zur Verwendung eigener Aktien gemäß  
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs-  
und eines etwaigen Andienungsrechts
Die von der Hauptversammlung am 8. Mai 2024 beschlossene Ermächtigung der Gesell­
schaft zum Erwerb eigener Aktien wird am 7. Mai 2026 auslaufen. Um auch künftig eine 
hinreichende Flexibilität der Gesellschaft im Hinblick auf den Erwerb und die Verwen­
dung eigener Aktien zu erhalten, soll sie durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

a)	 Die Gesellschaft wird ermächtigt, für die Zeit vom 7. Mai 2026 bis einschließlich zum 
6. Mai 2029 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von bis zu 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden oder – 

http://www.mtu.de/hv
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falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien 
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft 
befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands 
über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots (oder – soweit rechtlich zulässig – der öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe eines Verkaufsangebots) erfolgen. 

Der Gegenwert für den Erwerb dieser Aktien darf den Börsenkurs um nicht mehr als 
10 % über- bzw. unterschreiten, wobei etwaige Erwerbsnebenkosten außer Ansatz 
bleiben. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei 
im Falle eines Erwerbs über die Börse der Mittelwert der Aktienkurse in der Schluss­
auktion im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der 
letzten drei Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien. Im Falle eines Erwerbs 
mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots (oder der 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots) gilt der Mittelwert 
der Aktienkurse in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) während der letzten drei Börsenhandelstage vor der Veröffentli­
chung des Angebots als maßgeblicher Börsenkurs. Im Falle erheblicher Kursschwan­
kungen ist der Vorstand ermächtigt, dieses Kaufangebot oder die Aufforderung zur 
Abgabe eines Verkaufsangebots unter Berücksichtigung eines neuen Mittelwertes 
der Aktienkurse nach Maßgabe des vorstehenden Satzes neu zu veröffentlichen. 

Bei Erwerb mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
(oder der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots) kann das 
Volumen des Angebots begrenzt werden. Sofern die gesamte Annahme des Angebots 
(oder die Gesamtzahl der Angebote) dieses Volumen übersteigt, kann das Andienungs­
recht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als der Erwerb im Verhältnis 
der jeweils angebotenen Aktien je Aktionär erfolgt; dabei dürfen kleine zum Erwerb 
angebotene Pakete (bis 100 Stück) bevorzugt behandelt werden. Das Angebot oder die 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots kann weitere Bedingungen enthalten.

b)	 Der Vorstand wird ermächtigt, erworbene eigene Aktien der Gesellschaft auch in 
anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre zu ver­
äußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der 
den Börsenpreis von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit 
der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschrei­
ten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind seit Erteilung dieser Ermächtigung, also 
seit 7. Mai 2026, erfolgende Gewährungen von Options- bzw. Wandlungsrechten  
auf Aktien der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG sowie die Ausgabe bzw. Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. 

c)	 Der Vorstand wird ermächtigt, eine Verwendung erworbener eigener Aktien in ande­
rer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre vorzunehmen, 
soweit die eigenen Aktien im Rahmen der Aktienprogramme der Gesellschaft an 
deren Teilnehmer ausgegeben werden, die in einem Arbeits- oder Dienstleistungs­
verhältnis mit der Gesellschaft oder mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen. Soweit eine Verwendung im Rahmen der Aktienprogramme der Gesellschaft 
an Vorstandsmitglieder oder ehemalige Vorstandsmitglieder der Gesellschaft erfol­
gen soll, wird der Aufsichtsrat zu dieser Veräußerung ermächtigt. 

d)	 Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, erworbene eigene Aktien im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen ganz oder 
zum Teil als Gegenleistung zu verwenden. 

e)	 Ferner wird der Vorstand ermächtigt, erworbene eigene Aktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten aus von der Ge­
sellschaft oder von abhängigen Konzernunternehmen der Gesellschaft begebenen 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussscheinen 
oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) zu 
verwenden.

f)	 Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, erworbene eigene Aktien mit Zustimmung  
des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise 
einzuziehen. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung 
durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am 
Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil 
erworbener eigener Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einzie­
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hung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im verein­
fachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der 
Satzung ermächtigt.

g)	 Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in 
Teilen, einzeln oder zusammen ausgeübt werden. Sie können auch durch Konzern
unternehmen im Sinne des § 17 AktG ausgenutzt werden.

h)	 Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlos­
sen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. b) bis e) 
verwendet werden. Darüber hinaus kann bei einem Angebot zum Erwerb eigener 
Aktien an alle Aktionäre das Bezugsrecht für Spitzenbeträge mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.

Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein 
soll, unter bestimmten Voraussetzungen das Bezugs- und Andienungsrecht der Aktio­
näre auszuschließen, ist von der Einberufung der Hauptversammlung an über unsere 
Internetseite unter www.mtu.de/hv zugänglich.

14. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss  
des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und 
der MTU Aero Engines Investment Holding GmbH
Die Gesellschaft („MTU“) und die MTU Aero Engines Investment Holding GmbH beabsich­
tigen, einen Ergebnisabführungsvertrag abzuschließen. Der Ergebnisabführungsvertrag 
beinhaltet im Wesentlichen die Pflicht der MTU Aero Engines Investment Holding GmbH 
als abhängige Gesellschaft zur Abführung des ganzen Gewinns der MTU Aero Engines 
Investment Holding GmbH an die MTU als herrschende Gesellschaft sowie die Pflicht der 
MTU, einen während der Vertragslaufzeit sonst entstehenden Jahresfehlbetrag der MTU 
Aero Engines Investment Holding GmbH auszugleichen. Der Ergebnisabführungsvertrag 
dient insbesondere der Begründung einer ertragsteuerlichen Organschaft.

Der Ergebnisabführungsvertrag bedarf zu seiner Zustimmung der Hauptversammlung 
der MTU und der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der MTU Aero Engines 
Investment Holding GmbH sowie der anschließenden Eintragung in das Handelsregister 
der MTU Aero Engines Investment Holding GmbH. Es ist geplant, dass die MTU und die 
MTU Aero Engines Investment Holding GmbH den Ergebnisabführungsvertrag nach 
Zustimmung der Hauptversammlung der MTU unterzeichnen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

Dem Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der MTU Aero Engines AG 
als Organträger und der MTU Aero Engines Investment Holding GmbH als Organgesell­
schaft wird zugestimmt

Der zu schließende Vertrag wird den folgenden Inhalt haben: 

ERGEBNISABFÜHRUNGSVERTRAG
zwischen der 

MTU Aero Engines AG  
Dachauer Straße 665, 80995 München  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 157206, 

– nachfolgend „Organträger“ genannt – 

und der

MTU Aero Engines Investment Holding GmbH  
Dachauer Straße 665, 80995 München 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 308494, 

– nachfolgend „Organgesellschaft“ genannt.

Vorbemerkungen:

Der Organträger ist der alleinige Gesellschafter der Organgesellschaft. Der Organträger  
und die Organgesellschaft beabsichtigen, eine steuerliche Organschaft zu begründen  
und zu diesem Zweck einen Ergebnisabführungsvertrag entsprechend §§ 301 ff. AktG 
abzuschließen. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:

http://www.mtu.de/hv
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§ 1 Gewinnabführung und Verlustübernahme

1. �Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn entsprechend der Vorschrift des 
§ 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung an den Organträger abzuführen.

2. �Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen sind auf Verlangen 
des Organträgers von der Organgesellschaft aufzulösen und als Gewinn abzuführen.

3. �Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung des Organträgers Beträge aus dem Jahres­
überschuss insoweit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, als dies handels-
rechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begrün-
det ist.

4. �Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht zum Ende des Geschäftsjahres der 
Organgesellschaft. Er ist mit Wertstellung zu diesem Zeitpunkt fällig.

5. �Der Organträger ist verpflichtet, einen während der Vertragsdauer entstandenen Jahres­
fehlbetrag in entsprechender Anwendung von § 302 AktG in der jeweiligen gültigen Fassung 
auszugleichen.

§ 2 Wirksamwerden, Dauer und Beendigung dieses Vertrages

1. �Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung durch die Hauptversammlung 
des Organträgers sowie der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft.

2. �Der Vertrag wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister der Organgesellschaft wirk-
sam. Er gilt rückwirkend für die Zeit ab der Eintragung der Organgesellschaft ins Handels-
register. 

3. �Dieser Vertrag hat eine feste Mindestlaufzeit von fünf Zeitjahren (60 Monate). Die 
Mindestlaufzeit beginnt mit Beginn des bei der Eintragung dieses Vertrags in das Handels-
register der Organgesellschaft laufenden Geschäftsjahres der Organgesellschaft, für das 
die Rechtsfolgen des § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG erstmals eintreten. Der Vertrag verlängert sich 
jeweils unverändert um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor seinem Ablauf 
zum Ende des Geschäftsjahres von einem der Vertragspartner schriftlich gekündigt wird. 
Für die Einhaltung der Frist kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungs-
schreibens bei der jeweils anderen Gesellschaft an. 

4. �Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere der Wegfall der zur Anerkennung der 
Organschaft steuerlich erforderlichen finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft in 
den Organträger durch a) Veräußerung von Anteilen an der Organgesellschaft im Wege 
des Verkaufs, der Einbringung oder einer sonstigen Verfügung oder b) Verschmelzung, 
Spaltung oder Auflösung von Organträger oder Organgesellschaft.

5. �Der Vertrag endet in analoger Anwendung des § 307 AktG zum Ende desjenigen Geschäfts-
jahres, in dem an der Organgesellschaft ein außenstehender Gesellschafter beteiligt ist.

§ 3 Schlussbestimmungen

1. �Mündliche oder schriftliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und 
Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch 
für eine Änderung der Schriftformklausel.

2. �Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise nich-
tig oder unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit und 
Durchführbarkeit dieses Vertrags im Übrigen nicht berührt. In einem solchen Fall sind die 
Parteien verpflichtet, den Vertrag so zu ändern, dass der mit der ursprünglichen Vertrags-
fassung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Entsprechendes gilt im Fall einer 
Vertragslücke oder einer ggfs. für die steuerliche Wirksamkeit erforderlich werdenden 
Änderung.“

Die MTU ist aktuell und wird auch zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags alleinige 
Gesellschafterin der MTU Aero Engines Investment Holding GmbH sein. Sie wird dies 
folglich auch zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 7. Mai 2026 sein. Aus diesem 
Grund sind von der MTU weder Ausgleichszahlungen noch Abfindungen für außenste­
hende Gesellschafter der MTU Aero Engines Investment Holding GmbH zu gewähren. 
Auch eine Prüfung durch einen Vertragsprüfer gemäß § 293b Abs. 1, 2. Halbsatz AktG  
ist nicht erforderlich. Der Vorstand der MTU und die Geschäftsführung der MTU Aero 
Engines Investment Holding GmbH haben einen gemeinsamen Bericht gemäß  
§ 293a AktG erstattet, in dem der Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags erläutert 
und begründet wird. 
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Die folgenden Unterlagen werden von der Einberufung der Hauptversammlung an und 
während der Hauptversammlung über die Internetseite der MTU unter www.mtu.de/hv 
zugänglich sein:

 	 / der Entwurf des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der MTU und der  
MTU Aero Engines Investment Holding GmbH;

 	 / die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der MTU (enthalten in den Geschäfts­
berichten) für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025 sowie die zusammengefassten 
Lageberichte der MTU und des Konzerns (enthalten in den Geschäftsberichten) für die 
Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025;

 	 / der Jahresabschluss der MTU Aero Engines Investment Holding GmbH für das Rumpf
geschäftsjahr 2025; sowie

 	 / der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der MTU und der 
Geschäftsführung der MTU Aero Engines Investment Holding GmbH.

http://www.mtu.de/hv
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II. �Weitere Angaben und  
Berichte zu den  
Tagesordnungspunkten

Weitere Angaben zu Tagesordnungspunkt 7:  
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

Gordon Riske 
Selbstständiger Unternehmensberater, Wiesbaden 

Geboren 1957

Nationalität US-Amerikanisch / Deutsch

Wohnort Wiesbaden

Lebenslauf

1977 – 1982
DeVlieg Machine Company, Royal Oak/Michigan (USA) 
Elektroingenieur 

1982 – 2000
KUKA Roboter GmbH, Augsburg (D) 
Geschäftsführer

2000 – 2007
Deutz AG, Köln (D) 
Vorstandsvorsitzender

2007 –  
31.12.2021

KION GROUP AG, Frankfurt am Main (D) 
Vorstandsvorsitzender (seit 2008)

Seit Januar 2022 Selbstständiger Unternehmensberater, Wiesbaden

Aufsichtsrat der MTU Aero Engines AG seit 2022

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgre-
mien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen:

Atlas Copco AB (börsennotiert), Stockholm, Schweden 

Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit  
bei der Gesellschaft
Herr Riske verfügt aufgrund seiner internationalen Managementerfahrung und seiner 
Leitungstätigkeiten unter anderem im Vorstand der Deutz AG, der Geschäftsführung der 
KUKA Roboter GmbH und im Vorstand der KION GROUP AG sowohl über Unternehmens
erfahrung in einem internationalen Umfeld wie auch über CEO-Erfahrung in börsenno­
tierten Unternehmen, die er mit tiefgreifenden Kapitalmarktkenntnissen, Verständnis für 
Corporate Governance und Gespür für Value Creation verbindet. In seinem Vorstands
ressort bei KION war er zudem verantwortlich für die Themen IT und Digitalisierung. 

Durch seine langjährige Überwachungstätigkeit in verschiedenen internationalen 
Aufsichtsgremien besitzt er solide Erfahrung in der Leitung und Überwachung von mit 
der MTU Aero Engines vergleichbaren Unternehmen einschließlich der Nachhaltigkeits- 
/ ESG-Berichterstattung. Herr Riske trägt zu einer weiteren Internationalisierung des 
Aufsichtsrats bei.
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III. �Weitere Angaben und  
Hinweise zur ordentlichen  
Hauptversammlung 2026

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2026 besteht das Grundkapital 
der Gesellschaft aus 53.909.160 auf den Namen lautenden Stückaktien und ebenso vielen 
Stimmrechten. Davon sind zum Zeitpunkt der Einberufung 53.870.614 Aktien stimm
berechtigt, da das Stimmrecht aus 38.546 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen 
Aktien nicht ausgeübt werden kann.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und der Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre 
eingetragen sind und ihre Aktien so rechtzeitig angemeldet haben, dass ihre Anmeldung 
spätestens bis zum Ablauf des Donnerstag, 30. April 2026 (24:00 Uhr MESZ), bei der 
Gesellschaft eingegangen ist. 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache bei der MTU Aero Engines AG unter der Anschrift

MTU Aero Engines AG 
c/o Computershare Operations Center  
80249 München

oder per E-Mail an 
anmeldestelle@computershare.de

oder elektronisch über das InvestorPortal unter der Internet-Adresse  
www.mtu.de/hv

anmelden. Für die Anmeldung über die vorstehende Internetseite benötigen Sie Ihre 
individuellen Zugangsdaten, die Sie mit den Aktionärsunterlagen erhalten. Diejenigen, 
die dem Versand der Einladungen per E-Mail zugestimmt haben, erhalten die Informa­
tionen über den Zugang zum InvestorPortal an die angegebene E-Mail-Adresse. Nähere 
Hinweise zum Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte den Ihnen zugesandten Aktionärs­
unterlagen sowie der genannten Internetseite.

mailto:anmeldestelle%40computershare.de?subject=
http://www.mtu.de/hv
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Für Intermediäre gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit  
Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 9 Abs. 4 der Durchführungsverordnung 2018/ 1212 („DVO“) 
gilt das Folgende:

 	 / Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Erteilung von Vollmacht und Weisungen 
an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter und die Bevollmächtigung 
Dritter können gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II i.V.m. der 
Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z. B. über SWIFT, 
CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Für eine Anmeldung per 
SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application 
(RMA) erforderlich.

 	 / Anmeldungen über Intermediäre gemäß § 67c AktG müssen der Gesellschaft ebenfalls 
bis zum Ablauf des Donnerstag, 30. April 2026 (24:00 Uhr MESZ), zugegangen sein. 
Änderungen von Anmeldungen oder Vollmachts- und/oder Weisungserteilungen über 
Intermediäre gemäß § 67c AktG sind danach noch möglich und müssen der Gesell­
schaft bis zum Ablauf des Mittwoch, 6. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ), zugegangen sein.

Intermediäre und andere in § 135 AktG genannte Personen dürfen das Stimmrecht für 
Aktien, die ihnen nicht gehören und als deren Inhaber sie nicht im Aktienregister einge­
tragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Ein Anmelde- und Stimmformular, das nicht nur zur Anmeldung, sondern auch zur Abga­
be von Stimmen per Briefwahl, zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte und zur Erteilung 
einer Vollmacht und Erteilung von Weisungen an von der Gesellschaft bestellte Stimm­
rechtsvertreter verwendet werden kann, steht im Internet unter www.mtu.de/hv zum 
Download bereit.

Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der am Tag der Hauptversamm­
lung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Bitte beachten Sie, dass 
aus arbeitstechnischen Gründen für den Zeitraum vom Ende des letzten Anmeldetages 
an bis einschließlich dem Tag der Hauptversammlung, d. h. vom Donnerstag, 30. April 
2026 (24:00 Uhr MESZ), bis einschließlich Donnerstag, 7. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ), im 
Aktienregister keine Umschreibungen vorgenommen werden (Umschreibestopp). Aktien 
werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. 
Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung und ungeach­
tet des vorgenannten Umschreibestopps frei verfügen. 

Aktionäre, die erst nach dem Donnerstag, 16. April 2026 (00:00 Uhr MESZ), im Aktienre­
gister eingetragen sind, erhalten gemäß den gesetzlichen Regelungen keine Einladung 
übersandt. Einladungsunterlagen können aber von diesen Aktionären über die zuvor 
genannten Kommunikationswege angefordert werden. Hierbei ist zu beachten, dass 
die Anforderung rechtzeitig erfolgen muss, um einen Versand der Einladung und eine 
Anmeldung bis zum Anmeldeschluss zu ermöglichen. 

3. Verfahren für die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht durch 
Briefwahl ausüben. Auch Bevollmächtigte, wie zum Beispiel Kreditinstitute, Aktionärs­
vereinigungen und diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen können sich der 
Briefwahl bedienen.

Erforderlich ist eine Anmeldung der Aktionäre bis zum Ablauf des Donnerstag,  
30. April 2026 (24:00 Uhr MESZ). Bei rechtzeitiger Anmeldung können bis spätestens zum 
Ablauf des Mittwoch, 6. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ), per Post, E-Mail oder über das 
InvestorPortal Briefwahlstimmen abgegeben oder ihre bereits abgegebenen Briefwahl­
stimmen in Textform geändert oder widerrufen werden, und zwar unter einer der oben 
in Ziffer 2 für die Anmeldung genannten Adressen. 

Ein Formular zur Abgabe der Stimmrechte per Briefwahl steht auch unter  
www.mtu.de/hv zum Download zur Verfügung.

4. Verfahren für die Bevollmächtigung Dritter 
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht durch einen 
Bevollmächtigten, einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), einen Stimmrechtsberater 
oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Auch diese Bevollmächtigten können das 
Stimmrecht in der Hauptversammlung nur durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigung 
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform, 
wenn weder ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut) noch eine Aktionärsvereinigung oder 
diesen gem. § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen bevollmäch­
tigt werden. Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevoll­
mächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft in Textform 

http://www.mtu.de/hv
http://www.mtu.de/hv
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unter einer der oben unter Ziffer 2 genannten Anschrift, E-Mail-Adresse oder Internet
adresse übermitteln. 

Für die Bevollmächtigung von Intermediären (z. B. Kreditinstituten), Aktionärsvereini­
gungen oder anderen diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder 
Institutionen sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung 
oder des Widerrufs gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. 
Bitte beachten Sie auch die von den Intermediären (z. B. Kreditinstituten), Aktionärs
vereinigungen und anderen gleichgestellten Personen und Institutionen insofern 
gegebenenfalls vorgegebenen Regelungen.

Erforderlich ist eine Anmeldung der Aktionäre bis zum Ablauf des Donnerstag,  
30. April 2026 (24:00 Uhr MESZ). Bei rechtzeitiger Anmeldung können die Erteilung von 
Vollmachten und der Nachweis der Bevollmächtigung per Post, E-Mail oder über das 
InvestorPortal vor der Hauptversammlung bis zum Ablauf des Mittwoch, 6. Mai 2026 
(24:00 Uhr MESZ), erfolgen, und zwar unter einer der oben in Ziffer 2 für die Anmeldung 
genannten Adressen.

Am Tag der Hauptversammlung ist die Erteilung der Vollmacht, ihre Änderung, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft an den 
Aktionärsschaltern im Eingangsbereich der Hauptversammlung möglich.

Ein Formular zur Erteilung von Vollmacht steht auch unter www.mtu.de/hv zum 
Download zur Verfügung.

Der Bevollmächtigte benötigt für die Nutzung des InvestorPortals individuelle Zugangs­
daten. Die Gesellschaft stellt dem Aktionär die Zugangsdaten des Bevollmächtigten zur 
Weiterleitung an diesen zur Verfügung, sobald die Gesellschaft einen Nachweis über die 
erteilte Vollmacht erhalten hat. Wird eine Vollmacht über das InvestorPortal erteilt, erhält 
der Aktionär die Zugangsdaten des Bevollmächtigten direkt über das InvestorPortal. 

Aktionäre, die Vollmacht an einen Dritten erteilen wollen, werden gebeten, dies so 
frühzeitig zu tun, dass die individuellen Zugangsdaten noch rechtzeitig an den Bevoll­
mächtigten weitergeleitet werden können. 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch die  
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch von der Gesell­
schaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Zu diesem Zweck müssen den 
Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts 
in Textform erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter können keine Aufträge zum Stellen von Fragen 
oder Anträgen oder der Einlegung von Widersprüchen entgegennehmen. Auch Bevoll­
mächtigte, wie zum Beispiel Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß 
§ 135 AktG gleichgestellten Personen können sich der Vollmacht und Weisung an die 
Stimmrechtsvertreter bedienen.

Erforderlich ist eine Anmeldung der Aktionäre bis zum Ablauf des Donnerstag,  
30. April 2026 (24:00 Uhr MESZ). Bei rechtzeitiger Anmeldung können die Erteilung von 
Vollmachten und der Nachweis der Bevollmächtigung sowie die Erteilung oder Änderung 
von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post,  
E-Mail oder über das Investor-Portal bis zum Ablauf des Mittwoch, 6. Mai 2026 (24:00 
Uhr MESZ), erfolgen, und zwar unter einer der oben in Ziffer 2 für die Anmeldung genann­
ten Adressen.

Am Tag der Hauptversammlung ist die Erteilung der Vollmacht sowie die Erteilung oder 
Änderung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
an den Aktionärsschaltern im Eingangsbereich der Hauptversammlung möglich. Ein 
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen steht auch unter www.mtu.de/hv 
zum Download zur Verfügung.

6. Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung
Sollten die Ausübung von Stimmrechten durch Briefwahl und/oder Vollmachten und 
Weisungen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen eingehen, gilt grundsätzlich 
die zuletzt zugegangene Erklärung als Widerruf der vorangegangenen Erklärungen. 
Wenn Briefwahlstimmen und/oder Vollmachten und Weisungen auf unterschiedlichen 
Übermittlungswegen am selben Tag zugehen, werden diese in folgender Reihenfolge 
berücksichtigt: 1. elektronisch über das InvestorPortal, 2. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 3 AktG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 9 Abs. 4 der Durchführungs
verordnung (EU) 2018/1212, 3. per E-Mail, 4. per Brief.
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Die Stimmabgaben durch Briefwahlstimmen oder Vollmachten und Weisungen zu Tages
ordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns) behalten 
ihre Gültigkeit auch im Falle der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge 
einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahl­
stimme oder Weisung entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

7. Ergänzungsanträge, Anträge, Wahlvorschläge, Rederecht,  
Antragsrecht und Auskunftsrecht
a) �Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit  

gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von Euro 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss an 
den Vorstand der Gesellschaft gerichtet sein und der Gesellschaft schriftlich unter  
der in Ziffer 7b) angegebenen Postadresse bis zum Ablauf des Montag, 6. April 2026  
(24:00 Uhr MESZ), zugegangen sein. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit 
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind 
und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.

b) �Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

Der Vorstand wird etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß  
§§ 126 f. AktG nur zugänglich machen, wenn sie bis zum Ablauf des Mittwoch,  
22. April 2026 (24:00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen und die Antragsteller 
im Aktienregister als Aktionäre eingetragen sind. Anträge und Anfragen der Aktionäre  
im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind 
ausschließlich an folgende Adressen der Gesellschaft zu richten:

Postanschrift
MTU Aero Engines AG 
Investor Relations  
Dachauer Straße 665 
80995 München

oder per E-Mail an  
Hauptversammlung@mtu.de

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 
Fristgerecht unter vorstehenden Adressen eingehende Anträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich nach ihrem Eingang unter 
der Internetadresse www.mtu.de/hv zugänglich gemacht und gelten im Zeitpunkt der 
Zugänglichmachung als gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu 
diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen ab diesem Zeitpunkt ausgeübt werden kann. 
Sofern der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär nicht 
ordnungsgemäß legitimiert oder nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung an­
gemeldet ist, muss der Antrag bzw. Wahlvorschlag in der Versammlung nicht behandelt 
werden.

c) Auskunftsverlangen des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete und anwesende Aktionäre können in der Hauptversamm­
lung Redebeiträge leisten, Anträge stellen und Auskünfte verlangen. Bestandteil des 
Redebeitrags können auch Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 AktG 
sowie die in § 131 AktG genannten Arten von Auskunftsverlangen sein. 

Auskünfte können gemäß § 131 AktG über die Angelegenheiten der Gesellschaft ver­
langt werden, sofern sie zur sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesord­
nung erforderlich sind. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und 
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
Der Versammlungsleiter kann im Interesse einer effizienten Durchführung der Hauptver­
sammlung das Rede- und Auskunftsrecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. 
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8. Veröffentlichungen auf der Internetseite 
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die nach § 124a AktG zugänglich zu machenden 
Unterlagen, Anträge von Aktionären, weitergehende Ausführungen zu den vorgenannten 
Aktionärsrechten und weitere Informationen stehen auf der Internetseite der Gesell­
schaft unter www.mtu.de/hv zur Verfügung. 

Auf der Internetseite werden auch weitere Informationen zur ordentlichen Hauptver­
sammlung zur Verfügung stehen.

Zur besseren Vorbereitung der Aktionäre auf die Hauptversammlung wird voraussicht­
lich eine Woche vor der Hauptversammlung die Rede des Vorstandsvorsitzenden und 
die Rede des Aufsichtsratsvorsitzenden im nur für Aktionäre oder deren Bevollmächtigte 
unter www.mtu.de/hv erreichbaren InvestorPortal zugänglich sein. Modifikationen der 
Reden für den Tag der Hauptversammlung bleiben vorbehalten. 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter  
www.mtu.de/hv bekanntgegeben. 

9. Weitere Informationen zur Abstimmung  
gemäß Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212
Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst; es ist somit auch keine Ab­
stimmung vorgesehen (siehe Erläuterung dort). Die Beschlussfassungen zu den Punkten 
2 bis 7 und 9 bis 14 der Tagesordnung sind verbindlich. Unter Punkt 8 der Tagesordnung 
hat die Beschlussfassung empfehlenden Charakter.

Bei den vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 14 besteht 
jeweils die Möglichkeit, mit Ja (Befürwortung), Nein (Ablehnung) oder Enthaltung zu 
stimmen.

10. �Zeitangaben
Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind sämtliche Zeitangaben in dieser 
Hauptversammlungseinladung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden mittel­
europäischen Sommerzeit (MESZ). Die koordinierte Weltzeit (UTC) entspricht der 
mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) minus zwei Stunden.

11. Hinweise zum Datenschutz 
Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Vollmacht erteilen, erhe­
ben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies 
geschieht, um Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu 
ermöglichen. Auch wenn Sie einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung stellen oder 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge machen wollen, müssen wir Ihren Namen unter 
bestimmten Voraussetzungen veröffentlichen.

Erteilen Sie für die Ausübung Ihrer Rechte auf der Hauptversammlung eine Vollmacht, 
haben Sie die von Ihnen bevollmächtigte Person auf die Datenerhebung durch uns hin­
zuweisen. Daten des Bevollmächtigten werden nur zum Zwecke der Durchführung der 
Stimmabgabe und/oder (Unter-)Vollmacht dieser Person im Rahmen der Hauptversamm­
lung, einschließlich der Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, insbesondere 
des Stimmrechts erhoben.

Die MTU Aero Engines AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung 
der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. Nähere Informationen zum Datenschutz sind unter  
www.mtu.de/hv abrufbar. Wir senden Ihnen diese Informationen auf Anforderung  
auch in gedruckter Form zu.

München, im März 2026

MTU Aero Engines AG

Der Vorstand
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